
Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-21/280
Beschlussvorlage

öffentlich

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan 
Nr. 97 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Einzelhandelsstandort 
Rostocker Straße 33“

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
26.03.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 13.04.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 21.04.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 28.04.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-21/280

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 97 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten, „Einzelhandelsstandort Rostocker Straße 33“

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Die Entwurfsunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 97 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Einzelhandelsstandort Rostocker Straße 33“ werden in der 
vorliegenden Fassung mit Stand vom Februar 2021 gebilligt und als Entwurf 
beschlossen.

2. Der Planentwurf und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen.

3. Den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist nach § 4 
Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie 
von der parallel durchzuführenden Auslegung des Satzungsentwurfes zu 
benachrichtigen.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt

Die Stadt hat 2017 das Grundstück „Rostocker Straße 33“ mit der ehemaligen 
Spar-Kaufhalle zur Vergabe eines Erbbaurechtes ausgeschrieben. Der Zuschlag 
erfolgte an die Rewe-Gruppe, die dort einen Penny Markt einschließlich eines 
Bäckers errichten will. Die Hauptzufahrt zu dem Objekt soll künftig über die 
„Worthlandstraße“ erfolgen.



Über den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung des Marktes geschaffen werden. Der Investor übernimmt alle im 
Zusammenhang mit der Erstellung des Bebauungsplanes anfallenden Kosten. Vor 
Satzungsbeschluss ist zwischen dem Investor und der Stadt ein 
Erschließungsvertrag abzuschließen.

Mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die 
Träger öffentlicher Belange frühzeitig beteiligt. Die Seitens der Behörden 
gegebenen Hinweise wie die Erarbeitung einer schalltechnischen Stellungnahme 
wurden beachtet und sind in den Planentwurf eingeflossen. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Bisherige Beschlussfassungen: 
Aufstellungsbeschluss: 4. Juli 2018
Beschluss zur Nichtanwendung des Verfahrens nach § 13 a BauGB: 20. Februar 
2019

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
Keine
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